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rechnungslegung für Konzerngesellschaften: aktuellste Entwicklungen

SWiSS gaaP FEr oder iFrS?
Viele kleinere und mittelgrosse Unternehmen stellen sich die Frage, ob der von ihnen angewandte
Rechnungslegungsstandard noch passt: Lohnt es sich, von Swiss GAAP FER auf einen internatio-
nalen Standard wie IFRS umzustellen? Welches sind die Vor-, welches die Nachteile? Wohin führt
diese Reise schlussendlich?

hoch kompetitiven geschäftsumfeld
nicht erwünscht. in der publizierten und
öffentlich zugänglichen Jahresrechnung
von Publikumsgesellschaften ziehen es
die Unternehmen vor, solche detailan-
gaben den Kunden, Lieferanten und Kon-
kurrenten nicht offenzulegen. Zudem ver-
ursachen die unzähligen anpassungen
bei der rechnungslegung nach iFrS
mehrkosten für die Unternehmungen,
da diese oftmals auf das Know-how von
externen Spezialisten angewiesen sind.
Hinzu kommt, dass die laufenden Erneu-
erungen und vermehrten offenlegungen
von informationen auch zu internen Kos-
ten führen: anpassung der it-Systeme,
Schulung der mitarbeiter und anpassung
der organisation des rechnungswesens.

entWicKlUngen iM bereich iFrs
in den letzten Jahren haben sich die iFrS
zu einem „Weltstandard“ für rech-
nungslegung entwickelt. im Konkurrenz-
kampf zum US gaaP scheinen auch die

sWiss gAAP Fer
bei kleineren und mittelgrossen Unterneh-
men ist Swiss gaaP FEr sehr beliebt und
verbreitet. der Standard ist gut verständlich
und übersichtlich. Zurzeit gibt es bei Swiss
gaaP FEr keine laufenden Projekte zur
anpassung der rechnungslegungsstan-
dards oder zu neuen Standards. das bedeu-
tet, dass bei der rechnungslegung nach
Swiss gaaP FEr in den nächsten zwei
bis drei Jahren keine grossen änderungen
und anpassungen der bereits bekannten
Fachempfehlungen zu erwarten sind. die
beiden nachfolgenden Fachempfehlungen
wurden im Jahre 2010 verabschiedet:

■ Anpassung Swiss GAAP FER 16
„Vorsorgeverpflichtungen“:
die option, einen international gültigen
rechnungslegungsstandard (z. b. iaS
19) anstelle der spezifischen Vorgaben
von Swiss gaaP FEr 16 anzuwenden,
wurde gestrichen. Somit hat die darstel-
lung der wirtschaftlichen auswirkungen
aus Vorsorgeeinrichtungen ausschliess-
lich nach FEr 16 zu erfolgen. denn die
anwendung eines anderen rechnungs-
legungsstandards wie iaS 19 führte zu
Fehleranfälligkeiten, mangelnder Konsis-
tenz und zu Widersprüchen gegenüber
Swiss gaaP FEr. die änderung ist am
1. Januar 2011 in Kraft getreten.

■ Neuer Standard Swiss GAAP FER 41
„Rechnungslegung für Gebäudeversi-
cherer und Krankenversicherer“:
Hier handelt es sich um einen spezi-
fischen branchenstandard. der bis-
herige Standard Swiss gaaP FEr 14
„Konzernrechnung von Versicherungs-
unternehmen“ bleibt unverändert in
Kraft. der Standard für die gebäu-
de- und Krankenversicherer wird per
1. Januar 2012 in Kraft treten.

UMstellUng rechnUngslegUng
von iFrs AUF sWiss gAAP Fer
die tendenz von mittelgrossen indus-
trieunternehmen, die rechnungslegung
von iFrS auf Swiss gaaP FEr umzu-
stellen, hält unvermindert an. neben pri-
vaten Unternehmen sind darunter auch
einige börsenkotierte gesellschaften.
die detaillierten offenlegungsvorschrif-
ten nach iFrS, wie zum beispiel der
ausweis der geschäftsergebnisse und
margen nach Segmenten, sind in einem
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amerikanischen behörden bereit zu sein,
iFrS in Zukunft als Standard anzuwenden.
Zuvor müssen die iFrS jedoch umfassend
überarbeitet und mit US gaaP harmoni-
siert werden. in der Praxis bedeutet dies
eine fundamentale anpassungen bei den
iFrS.

Einmal mehr werden auch dieses Jahr
umfassende anpassungen und Erneue-
rungen der rechungslegungsstandards
nach iFrS erfolgen. mit Hochdruck wird
daran gearbeitet, möglichst viele der pen-
denten Projekte noch 2011 umzusetzen.
Einerseits betrifft es die anpassungen,
welche von der Finanzkrise herrühren
und nun zügig umgesetzt werden sollten,
anderseits auch Projekte zur Harmonisie-
rung von iFrS mit US gaaP.

iFrs-ProJeKte iM zUsAMMen-
hAng Mit der FinAnzKrise
die drei wichtigsten Projekte im Zusam-
menhang mit der Finanzkrise sind:

■ die bewertungen nach Fair Value (ak-
tuellen Werten) sind in verschiedenen
Standards geregelt und infolge der
Vielzahl der änderungen und anpas-
sungen nicht immer konsistent. Ziel
dieses Projekts ist es, die bewertung
nach Fair Value gesamtheitlich zu re-
geln und zu vereinfachen.

■ der äusserst komplizierte Standard
iaS 39 Finanzinstrumente wird überar-
beitet, und die anzahl der bewertungs-
ansätze und Verbuchungsarten wer-
den reduziert.

■ Für beteiligungsgesellschaften (equity
investment), welche nicht konsolidiert
werden müssen, werden zusätzliche,
zum teil aufwendige offenlegungen
im anhang verlangt.

ProJeKte iM rAhMen der hArMo-
nisierUng iFrs Und Us gAAP
■ Ertragssteuern (IAS 12):

in Zukunft sollen die latenten Steuerak-
tiven vollständig aktiviert werden, und
es soll eine Wertberichtigung wie im
US gaaP erfolgen.

■ Leasing:
Sämtliche Leasinggeschäfte sollen in
der bilanz einheitlich als aktiven und
Passiven verbucht werden. die bishe-
rige Unterscheidung von operativem
und finanziellem Leasing entfällt. die
Verbuchung soll zudem bei Leasingge-
ber und -nehmer klar geregelt werden.

■ Umsatzerfassung:
im US gaaP gibt es umfassende
richtlinien für die Umsatzerfassung
in fast allen wichtigen branchen. die
Umsatzerfassung soll nun nach iFrS
so geregelt werden, dass ein Ver-
gleich der einzelnen gesellschaften
nach branchen und geografischen ge-
sichtspunkten möglich ist. Es ist vor-
gesehen, die Erfassung des Umsatzes
künftig nach Vertragsbedingungen im
Zeitpunkt der Leistungsverpflichtung
vorzunehmen. Je nach Vertragsbe-
dingungen könnte die Umsatzerfas-
sung bei langfristigen aufträgen erst
am Ende des Projektes erfolgen.

dies könnte gegenüber der heutigen
methode der Verbuchung nach Ferti-
gungsstand (Percentage of Comple-
tion) eine wesentliche abweichung
ergeben. Zudem könnte die neue
methode je nach Vertragsgestaltung
zu massiven Umsatz- und Ertrags-
schwankungen führen.

Andere iFrs-ProJeKte
■ Rückstellungen und

Eventualverbindlichkeiten IAS 3:
nach dem bisherigen Standard wur-
de eine Eventualverbindlichkeit erst
verbucht, wenn sie mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mehr als 50% ein-
traf. in Zukunft sollte die gesellschaft
eine Schätzung vornehmen, wie hoch
die Kosten beim Verkauf einer Eventu-
alverbindlichkeit an einen dritten aus-
fallen würden, und diesen betrag dann
zurückstellen.

■ Jährliche, kleinere Anpassungen:
Weiterhin werden kleinere anpas-
sungen an diversen Standards jährlich
in einem Projekt zusammengefasst
und veröffentlicht (Jährliche Verbes-
serungen 2009–2011). der abschluss
dieses Projekts war ursprünglich per
Ende 2011 geplant.

ERFAHRUNGEN AUS BEREITS DURcHGEFÜHRTEN UMSTELLUNGEN
VON IFRS AUF SWISS GAAP FER

■ Keine negativen auswirkungen bei kreditgebenden banken, sofern
die transparenz nicht wesentlich reduziert wird.

■ bei investoren eher positiv, da konservative rechnungslegung
vor allem im bereich goodwill (Verrechnung mit Eigenkapital oder
aktivierung und abschreibung).

■ Faktisch unveränderte beibehaltung von berichterstattung und
rechnungslegung.

■ true & Fair View bleibt auch unter Swiss gaaP FEr bestehen.

■ Kein Einfluss auf börsenkurs oder gehandeltes aktienvolumen.

■ Eine Umstellung ist mit vernünftigem aufwand möglich.

Fazit

Die IFRS werden laufend ange-
passt und geändert. Dies bedeutet
für kleinere und mittelgrosse Un-
ternehmen ein hoher zeitlicher und
finanzieller Aufwand. Dieser Auf-
wand lohnt sich nur, wenn ein gros-
ser Nutzen für die Stakeholders
vorhanden ist (zum Beispiel inter-
nationale Investoren oder eine
Kotierung im Ausland). Die Stan-
dards von Swiss GAAP FER hinge-
gen sind konstant und überschau-
bar. Für mittlere und kleinere
Schweizer Unternehmen weisen
sie gegenüber den IFRS einen
klaren Vorteil bezüglich Kosten/
Nutzen auf. Der Nachteil besteht
darin, dass dieser Standard im
Ausland nicht bekannt ist.
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